
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Piratenpartei 
Herrn Robert Conin 
Ulmer Str. 34 
88471 Laupheim 
 
 
 
 
 
Hinweisschilder für die Landtagswahl am 27.03.2011 
Sondernutzungserlaubnis 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für den in der Anfrage angegebenen Messe- bzw. Veranstaltungstermin genehmigen wir die 
Aufstellung einiger Hinweisschilder/Plakate. 
 
Folgende Auflagen sind Bestandteile der Sondernutzungserlaubnis: 
 
1. Die Werbeträger dürfen weder den Straßenverkehr noch die Fußgänger behindern. 
2. Die Werbeträger dürfen nicht reflektieren. 
3. Die Werbeträger müssen hinsichtlich Standfestigkeit und Konstruktion den statischen Beanspruchungen 

 nach den einschlägigen Vorschriften, insbesondere der Windlast, genügen. 
4. Sichtdreiecke an Kreuzungen und Straßeneinmündungen müssen freigehalten werden. 
5. Die Werbeträger müssen mit Anschrift und Rufnummer des für die Veranstaltung verantwortlichen 

 Unternehmens versehen sein. 
6. Das Grundstück ist nach Abbau des Werbeträgers im ursprünglichen Zustand zu verlassen. 
7. Sofern es sich um private Grundstücke handelt, müssen die Eigentümer informiert werden und deren 

 Einverständnis eingeholt werden. 
8. Nach Abschluss der Wahl sind die Hinweisschilder innerhalb einer Woche restlos zu entfernen 

 und zu entsorgen. 
 
Die Genehmigung wird kostenfrei erteilt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ruff 
 
 
 
 
 
 
Mehrfertigung: Bauhof 
 z. d. Akten 

GGeemmeeiinnddeevveerrwwaallttuunngg  UUtttteennwweeiilleerr  
 Hauptstraße 14 
 88524 Uttenweiler 
 Telefon:  07374/9206-0 
 Telefax: 07374/9206-33 
 
 E-Mail: tatjana.ruff@ uttenweiler.de  

Steuer-/Bauverwaltungsamt 
Es schreibt Ihnen:  Frau Ruff 
Durchwahl: 07374/9206-21 
Datum: 24. Februar 2011 
Aktenzeichen:  III Ru 

Gemeindeverwaltung Uttenweiler Hauptstraße 14 88524 Uttenweiler 

Bankverbindung: Kreissparkasse Biberach Volksbank-Raiffeisenbank Uttenweiler 
 (BLZ: 654 500 70), Kto-Nr. 400 978 (BLZ: 654 915 10), Kto-Nr: 20 274 009 
 


